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SitzungendesWienerLandtagesunddesGemeinderatesderStadtWien.

Morgen,Freitag ,tritt um5 UhrnachmittagsderWienerLand
tagzueinerSitzungzusammen .UnmittelbarnachSchlussderSitzungdes
WienerLandtagesfindeteineSitzungdesGemeinderatesderStadtWienstatt .

DerVerfassungsgerichtsnofüberdieHausporsonalabgabe
Die VerfassungsmässigkeitdesHauspersonalabgabegesetzes.

Kürzlichverhandelteder Verfassungsgerichtshefüber
eine Beschwerdedes RechtsanwaltesDr . HansGürtler gegeneineEntscheidung
der Abgabenberufungskommission ,durchdie demBeschwerdeführereineHaus¬
persenalabgabe für einen weiblichen und einen männlichen Hausgehilfenvor¬
geschriebenwordenwar .In der Beschwerdewurdebehauptet ,dassdurchden
Bescheid der Abgabenberufungskommissiondas RechtaufUnverletzlichkeit
des Eigentumsunddas Rechtder Gleichheitaller vor demGesetzverletzt
werdensei .NachdenAusführungender Beschwerdesei nämlichdasHausperso¬
nalabgabegesetz in seinem ganzen Inhalt ,insbesondere aber Paragraph 2 ,

Absatz2 ,des Gesetzes ,verfassungswidrig .Eine Hauspersenalabgabewerde
nur im Lande Wien eingeheben ,dadurch werde der in Wien ansässige Bundes¬

bürger bei der Vorschreibung der Abgabein demRechte der Gleichheit ,bei
der Einhebungin der Unverletzlichkeitdes Eigentumsverletzt .

Der Verfassungsgerichtshofhat die Beschwerdealsunbe¬
gründetabgewiesenunddenBeschwerdeführerverpflichtet ,die mit100
SchillingbestimmtenProzesskostenderGemeindeWienbinnen14Tagenzu
beza len .In demErkenntnis hat der Verfassungsgerichtshefausdrücklich
erklärt ,dassderBeschwerdeführerRechtsanwaltDr. HansGürtlerdurchden
angefochtenen Bescheid der Abgabenberufungskommission in einem verfas¬

sungsgesetzlich gewährleisteten Recht nicht verletzt werden sei .

In der Begrundungdes Erkenntnisses wirdausgeführt ,
dass der Verfassungsgerichtshof keinen Anlass gefunden habe ,an der Verfas¬

sungsmässigkeitdes Hauspersonalabgabegesetzesein Bedenkenzu hegen .Die
Hauspersonalabgabestelle sich nach§ I desFinanzverfassungsgesetzesals
eine ausschliessliche Landes - oderGemeindeabgabe dar .Die Kompetenz der

Bundesländersei im § 7 des Finanzverfassungs esetzes geregelt .EineEin¬
schränkungin demSinne ,dass ein Landeine ausschliessliche Landes¬
( Gemeinde - )Abgabe nur einführen dürfe ,wenn auch alle anderen Bundeslän¬

derdieseAbgabeeinführen ,sei nirgendsfestgelegtundwürdedembundes¬
staatlichen Prinzip und demGrundsatz der Abgabenaufteilungwidersprechen .

706



RATHAUSKORRESPONDENZ
Herausgeberundverantw .Redakteur :

KARL HONAY
I1 . Biabb Wien ,am22 .Oktober1931.
Aberauch§2,Absatz2,desHauspersonalabgabegesetzesbietekeinenAn¬
lass zuverfassungsrechtlichenBedenken.EineVerletzungunterdemGesichts¬
punktederrechtlichenGleichstellungderGeschlechterlägenurvor,wenn
dereinzelneSteuerpflichtigenachseinerZugehörigkeitzummännlichen
oderweiblichenGeschlechtrechtlichverschiadengestellt würde .Eineselche
ungleicheSchandlungderGeschlechterin AnsehungdesSteuerobjektesfin¬
dejedochkeineswegsstatt .EineVerschiedenheitbestchenurhinsichtlich
der Steuerobjekte ,nämlichderHausgehilfen.

- . ————————- - - ¬
SitzungderBezirksvertretungFavoriten.
DienächstePlenarsitzungder BezirksvertretungFavoriten

findetamFreitag,den30 .Okteber,um4Uhrnachmittagsstatt.
- . ————- ——- - ¬
Aktion„Winterhilfe".

BeratungenmitdenHandelsgenessenschaftenundmitdenGastwirten.
GesternfandbeimVorsitzendenderAktion„Winterhilfc",

amtsführenden Stadtrat Professor Dr .Tandler ,einc Aussprache derVertre¬
treter derHandelsgewerbeundderWienerGastwirteüberdieallgemeinen
GrundsätzefürdieZusammenarbeitdiesergewerblichenKörperschaftenmit
der Aktion „ Winterhilfe "statt .

AnderBesprechungnahmenfürdieGenossenschaftder
nichtprotokolliertenHandelsleutedieVorsteherKammerratDiestler ,Kammer¬
rat FriedmannundMatzka,vemHandelsgremiumfür den12. ,13. ,14. und15.
BezirkVersteherKammerratZecklundGemeinderatPiller ,fürdasHandels-¬
gremiumHernals VorsteherKemmerzialratWimmer ,PräsidentKemmerzialrat
PlassundVorstcherDiamantundvondenWienerGastwirtenVorstcher
Holzmann,KammerratStegbauerunddieHerrenHoffmann,Kysilka ,Metzgen
MihatechundSchaffhaubtteil .Die Ausspracheergab ,dass dasKuratorium

derAktion„Winterhilfe "vondengleichenAbsichtengeleitet ist wiedie
VertreterdergewerblichenKörperschaften ,diein dankenswerterWeise
ihre MitarbeitundUnterstützungin Aussichtgestellthaben.

Spendenfür die Aktion„Winterhilfe "nimmtdieGeschäfts¬
stellcderAktion,I . ,Rathausstrasse9 (Wehlfahrtsamt),entgegen.
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